
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/1/16 15Os182/96,
15Os83/00, 15Os38/03

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1997

Norm

StGB §32 Abs3

SGG §12 Abs3 Z3 III/c

Rechtssatz

Die beträchtliche Überschreitung der "Übermenge" des § 12 Abs 3 Z 3 SGG (um rund achtzig Prozent) darf schon im

Hinblick auf das Gebot des § 32 Abs 3 StGB, die Strafe auch nach der Größe der Gefährdung zu bemessen, nicht

unberücksichtigt bleiben.

Entscheidungstexte

15 Os 182/96

Entscheidungstext OGH 16.01.1997 15 Os 182/96

15 Os 83/00

Entscheidungstext OGH 10.08.2000 15 Os 83/00

Beisatz: Die beträchtliche Überschreitung der "Übermenge" des § 28 Abs 4 Z 3 SMG darf schon im Hinblick auf das

Gebot des § 32 Abs 3 StGB, die Strafe auch nach der Größe der Gefährdung zu bemessen, nicht unberücksichtigt

bleiben. (T1)

15 Os 38/03

Entscheidungstext OGH 10.04.2003 15 Os 38/03

Beis wie T1
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